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Satzung
Diese Satzung wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am
9. 11. 2007 neu gefasst. Sie löst die Satzung in der Form vom 16. 12. 1952
mit den späteren Änderungen*) ab.

Die ständig zunehmende Bedeutung der nationalen und internationalen
Finanzdienstleistungen fordern von jedem Beschäftigten erhöhte Verant-
wortung, ständige Anpassungsbereitschaft und umfangreiches Fachwissen.

Auf die Dauer wird ein Beschäftigter im Finanzdienstleistungssektor seine
Aufgaben nur erfüllen können, wenn er einer Organisation angehört, die
seine sozialen und wirtschaftlichen Belange nachhaltig und wirksam
vertritt.

Bereits im Jahre 1894 gründeten Angestellte des privaten Bankgewerbes
den Deutschen Bankbeamten-Verein, dessen Tradition der Deutsche 
Bankangestellten-Verband e.V. – Gewerkschaft der Finanzdienstleister –
übernommen hat und als Gewerkschaft im Sinne des Tarifvertragsgesetzes
fortsetzt.

*) (ergänzt am 28.9.2002, 19.4.1975, 5.3.1977, 14.9.1987 und am 1.9.1990 und löst die
Satzung in der Form vom 21.5.1955 mit den Ergänzungen vom 17.5.1957, 12.6.1959,
15.4.1961, 22.4.1967, 12.8.1969 und 5.3.1971 ab.)
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§ 1
Name und Sitz

Der Verband führt den Namen

Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. – nachfolgend: DBV
– Gewerkschaft der Finanzdienstleister –

Er hat seinen Sitz in Düsseldorf.

§ 2
Organisationsgebiet

und Zuständigkeitsbereich

Das Organisationsgebiet und der Zuständigkeitsbereich des DBV –
Gewerkschaft der Finanzdienstleister – erstreckt sich auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland.

In diesem Gebiet ist er zuständig für die Beschäftigten aller Finanzdienst-
leistungsunternehmen und deren Beteiligungsgesellschaften, Hilfs- und
Nebenbetrieben und unterstützenden Unternehmen.

§ 3
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Grundsätze, Zweck und Aufgaben

I.

Der DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – bekennt sich zu den
Grundsätzen der freiheitlichen Demokratie in Staat, Wirtschaft, Verwal-
tung und Gesellschaft.

Er ist unabhängig von politischen Parteien, Regierungen und Konfessionen.

Der DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – hat den Zweck, die
wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Belange seiner Mitglieder zu
vertreten und zu fördern.
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II.

Hieraus ergeben sich u.a. folgende Aufgaben:

a) Zusammenschluss aller im Organisationsgebiet und Zuständigkeits-
bereich beschäftigten Arbeitnehmer zu einheitlichem Handeln;

b) Wahrung der berufständischen, sozialpolitischen und wirtschaftli-
chen Belange seiner Mitglieder;

c) Sicherung und Ausdehnung des Mitbestimmungsrechts in den
Finanzdienstleistungsunternehmen;

d) Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitneh-
mer seines Zuständigkeitsbereiches durch Abschluss von Tarifverträ-
gen sowie Einflussnahme auf Landes-, Bundes- und internationaler
Ebene, zur Verbesserung des Arbeits- und Sozialrechts, des Umwelt-
schutzes, der Verbesserung des Arbeitsschutzes, vor allem für
Jugendliche und schwerbehinderte Menschen;

e) Erteilung von Rechtsauskunft und Gewährung von Rechtsschutz für
Mitglieder nach dreimonatiger Verbandszugehörigkeit bei Streitig-
keiten, die sich aus dem Arbeitsverhältnis oder aus der Sozialversi-
cherung ergeben;

f) Unterstützung der Mitglieder nach dreimonatiger Verbandszuge-
hörigkeit bei Streiks und Aussperrung sowie bei Maßregelungen, die
wegen des Eintretens für die Grundsätze des Deutscher Bankange-
stellten-Verbandes geschehen oder angedroht sind;

g) Benennung von Beisitzern bei den Arbeits- und Sozialgerichten
sowie von Vertretern in Verwaltungs-, Schieds- und Schlichtungsgre-
mien. Benennen oder Vorschlagen von Mitgliedern in Prüfungsaus-
schüssen bei den Industrie- und Handelskammern in den Bundes-
ländern;

h) Zusammenarbeit mit gleichgearteten deutschen und ausländischen
Arbeitnehmervereinigungen, soweit diese die berufsständische 
Eigenart des DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – anerken-
nen und/oder vertreten;

i) Fachliche Weiterbildung seiner Mitglieder und Förderung des beruf-
lichen Nachwuchses.

Die für die Finanzdienstleistungsunternehmen repräsentative Struktur des
DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – verpflichtet diesen, alle Auf-
gaben aus der Sicht des gesamten Berufsstandes zu lösen und dabei kein-
erlei wirtschaftliche Zwecke zu verfolgen.
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§ 5
Arten der Mitgliedschaft

Der DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – hat ordentliche Mit-
glieder, außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder.
Die ordentliche Mitgliedschaft kann erworben werden durch Aufnahme in
den DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – gemäß § 6.

Außerordentliche Mitglieder können solche Personen werden, welche für
die Ziele des DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – eintreten,
auch wenn sie nicht mehr unter den persönlichen Geltungsbereich der
einschlägigen Tarifverträge fallen.

Personen, die sich um den Verband besondere Verdienste erworben
haben, können zu Ehrenmitgliedern oder Ehrenvorsitzenden ernannt wer-
den.

Der Vorschlag zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden oder zum Ehren-
mitglied kann von jedem Mitglied in schriftlicher Form an den Vorsitzen-
den gestellt werden.

Über die Ernennung entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.

§ 6
Begründung der Mitgliedschaft

Die Beitrittserklärung erfolgt durch Abgabe eines Aufnahmeantrages. Mit
der Beitrittserklärung erkennt das Mitglied die Satzung des DBV – Gewerk-
schaft der Finanzdienstleister – in der jeweils gültigen Fassung sowie die in
den früheren Hauptversammlungen gefassten Beschlüsse an.

Die Mitgliedschaft ist erworben, wenn innerhalb von 4 Wochen nach
Zugang des Aufnahmeantrages bei der zuständigen Stelle durch diese kei-
ne Ablehnung erfolgt. Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages
besteht das Recht der Beschwerde an den Bundesvorstand innerhalb von
4 Wochen nach Empfang der schriftlichen Ablehnung. Dieser entscheidet
dann endgültig.

Nach erfolgter Aufnahme erhält das Mitglied einen Mitgliedsausweis.
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§ 7
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied ist berechtigt, sich sachlich zu allen gewerkschaftlichen und
berufsständischen Angelegenheiten zu äußern.

Alle Mitglieder können durch Beteiligung an Versammlungen, Veranstal-
tungen und Wahlen direkt oder indirekt bei der Festsetzung der Richtlini-
en zur Aufgabenerfüllung sowie auf die Zusammensetzung der Organe
des DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – Einfluss nehmen.

Jedes Mitglied ist berechtigt, die Leistungen des DBV – Gewerkschaft der
Finanzdienstleister –, die sich aus dieser Satzung ergeben, zu beantragen.

Die von den zuständigen Organen des DBV – Gewerkschaft der Finanz-
dienstleister – gefassten Beschlüsse und Richtlinien sind für alle Mitglieder
bindend.

Die Mitglieder sollen an dem weiteren Aufbau des DBV – Gewerkschaft
der Finanzdienstleister – mitwirken.

Jedes Mitglied ist zur pünktlichen Zahlung der satzungsgemäßen Beiträge
verpflichtet; diese sind monatlich, vierteljährlich oder jährlich im Voraus zu
leisten.

Die außerordentlichen Mitglieder haben die Rechte und Pflichten der or-
dentlichen Mitglieder.

Die Ehrenmitglieder haben gleichfalls alle Rechte der ordentlichen Mit-
glieder, mit Ausnahme des passiven Wahlrechts.

§ 8
Beendigung der Mitgliedschaft

I.

Die Mitgliedschaft endet durch

a) Austritt;
b) Ausschluss;
c) Tod.
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Der Austritt ist der Hauptgeschäftsstelle gegenüber schriftlich unter Einhal-
tung einer Frist von sechs Wochen zum Ablauf eines Kalendervierteljahres
zu erklären. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist besteht Beitragspflicht.

Der unbefristete oder befristete Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf
Beschluss des Bundesvorstandes.

II.

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

a) den Grundsätzen, dem Zweck und den Aufgaben des § 4 der Sat-
zung bzw. den Bestrebungen und Interessen des DBV – Gewerk-
schaft der Finanzdienstleister – und den Beschlüssen der Verbands-
Organe vorsätzlich zuwider  handelt oder nicht Folge leistet oder
das Ansehen des DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister –
schädigt;

b) sich beharrlich weigert, den Beschlüssen des Bundesvorstandes oder
des Verbandsrates Folge zu leisten;

c) die Mitgliedschaft durch unrichtige Angaben oder durch Verschwei-
gen von wichtigen Tatsachen erlangt hat;

d) auf Beschluss des Bundesvorstandes wenn dieses durch Beitrags-
rückstände von mehr als 3 Monatsbeiträgen und Würdigung der
Gesamtumstände erforderlich scheint.

Gegen den Ausschluss kann das Mitglied beim Verbandsrat Beschwerde
einlegen. Bis zu dessen Entscheidung ruhen die Rechte und Pflichten des
Ausgeschlossenen.

Beim Austritt oder Ausschluss erlöschen alle Rechte aus der bisherigen Zu-
gehörigkeit zum DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister –.

§ 9
Die Organe des DBV

Die Organe des DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – sind

der Bundesvorstand (§ 10),
der Verbandsrat (§ 11),
die Hauptversammlung (§ 13).
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§ 10
Der Bundesvorstand

I.

Der Bundesvorstand besteht aus

dem Vorsitzenden,
zwei Stellvertretern,
drei weiteren Vorstandsmitgliedern und
dem Geschäftsführer der Hauptgeschäftsstelle

Der Bundesvorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB.

Der DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – wird gerichtlich und
außergerichtlich durch den Vorsitzenden vertreten.
Ist dieser verhindert oder scheidet er wegen eines im § 8 genannten Fal-
les aus, so tritt an seinen Platz ein Stellvertreter. Dieser vertritt dann den
DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – gemeinsam mit einem wei-
teren Vorstandsmitglied. Bei Ausfall auch der Stellvertreter wird der Ver-
band durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Der Verhinderungsfall
braucht nicht nachgewiesen zu werden.

Der Bundesvorstand ist an die Beschlüsse der Hauptversammlung gebun-
den. Der Verbandsrat schlägt der Hauptversammlung den Bundesvorsit-
zenden und die übrigen Mitglieder des Bundesvorstandes vor. Die Haupt-
versammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden.

Mitglieder des Bundesvorstandes müssen Mitglieder des DBV – Gewerk-
schaft der Finanzdienstleister – sein; ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre und
beginnt mit der Wahl.

Der Bundesvorstand ist gehalten, Anregungen, Vorschläge oder Bedenken
sowie sonstige Beschlüsse des Verbandsrates, innerhalb angemessener
Frist zu beantworten.

II.

Die Mitgliedschaft im Bundesvorstand endet

a) mit Vollendung des 65. Lebensjahres oder mit Ausscheiden aus dem
Berufsleben,

b) mit dem Wechsel des Arbeitgebers, wenn das neue Arbeitsverhält-
nis nicht mehr dem Organisationsgebiet oder dem Zuständigkeits-
bereich gemäß § 2 der Satzung entspricht.
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§ 11
Der Verbandsrat

I.

Er besteht aus den Vorsitzenden der Regionalverbände und weiteren elf
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung für die Dauer von fünf Jahren
zu wählen sind. Endet das Amt eines gewählten Mitgliedes des Verbands-
rates vor Ablauf der Wahlperiode, so rückt der von der letzten Hauptver-
sammlung stimmenmäßig nachfolgende Wahlbewerber nach.

II.

Die Mitgliedschaft im Verbandsrat endet

a) mit Vollendung des 65. Lebensjahres oder mit Ausscheiden aus dem
Berufsleben,

b) mit dem Wechsel des Arbeitgebers, wenn das neue Arbeitsverhält-
nis nicht mehr dem Organisationsgebiet oder dem Zuständigkeits-
bereich gemäß § 2 der Satzung entspricht.

Der Verbandsrat wählt seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter aus
seiner Mitte.

Der Vorsitzende des Verbandsrates oder ein Stellvertreter nimmt beratend
an den Sitzungen des Bundesvorstandes teil.

Mindestens einmal im Jahr findet eine gemeinsame Sitzung des Bundes-
vorstandes und des Verbandsrates statt.

III.

Die Aufgaben des Verbandsrates bestehen vor allem in der Beratung des
Bundesvorstandes bei wichtigen Entscheidungen und Überwachung der
Durchführung der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse. Da-
rüber hinaus wirkt er mit bei der Aufstellung des Jahresetats, wählt aus sei-
nen Reihen zwei Rechnungsprüfer, die das Finanzgebaren und den Jahres-
abschluss prüfen, stellt bis zu zwei Mitglieder zum Presseausschuss und ist
zuständig für die vorläufige jährliche Entlastung des Bundesvorstandes und
der Geschäftsführung.

Der Verbandsrat ist weiterhin zuständig für die Beschwerden der Mitglie-
der. Zur Prüfung derartiger Beschwerden sowie der Beilegung sonstiger
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Streitfälle bildet der Verbandsrat einen Ehrenrat (zwei Mitglieder); ihm
gehört noch ein Vorstandsmitglied (als Vorsitzender) an.

Der Verbandsrat kann andere Verbandsmitglieder zu seinen Sitzungen hin-
zuziehen, die jedoch  an den Abstimmungen nicht teilnehmen.

Der Verbandsrat schlägt der Hauptversammlung den Bundesvorsitzenden
und die übrigen Mitglieder des Bundesvorstandes vor. Die Hauptver-
sammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden.

§ 12
Festsetzung der Beiträge

Die Mitglieder des Bundesvorstandes und jene des Verbandsrates
beschließen auf einer gemeinsamen Sitzung gemäß § 11 II die Höhe der
Mitgliedsbeiträge.

§ 13
Hauptversammlung

I.
Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des DBV – Gewerkschaft
der Finanzdienstleister –. Die Gesamtheit der Verbandsmitglieder, auch
der Abwesenden, wird durch die Hauptversammlung vertreten.

Sie ist zuständig für

a) Satzungsänderungen;

b) die Aufstellung der Richtlinien der Verbandsarbeit;

c) die Entgegennahme der Geschäfts- und Finanzberichte des Bundes-
vorstandes;

d) die Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer, der sich
auch auf das Finanzgebaren der Untergliederung nach § 17 erstreckt;

e) die Entlastung des Bundesvorstandes;

f) die Wahl des Bundesvorsitzenden und die Wahl der wählbaren Mit-
glieder des Bundesvorstandes und des Verbandsrates; 

g) die Wahl der Nachrücker für den Bundesvorstand sowie die Festle-
gung der Reihenfolge ihres Nachrückens.
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Scheidet ein ordentliches Mitglied des Bundesvorstandes vor Ablauf
seiner regulären Amtszeit aus, so rückt für dessen restliche Amtszeit
ein Nachrücker entsprechend der festgelegten Reihenfolge nach.

h) die Erörterung und Beschlussfassung über ihr vorliegende Anträge.

II.

Eine ordentliche Hauptversammlung findet alle fünf Jahre an dem vom
Bundesvorstand festgelegten Ort und möglichst im zweiten Halbjahr statt.
Sie wird vom Bundesvorsitzenden unter Angabe des Ortes, der Zeit, und
der Tagesordnung spätestens 3 Monate vor dem Versammlungstermin
einberufen. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des
Bundesvorstandes oder dessen Stellvertreter. Die Einberufung der Haupt-
versammlung erfolgt durch die Veröffentlichung in der Verbandszeitung
„der Finanzdienstleister“ und auf der DBV – Gewerkschaft der Finanz-
dienstleister – Webseite im Internet.

Außerordentliche Hauptversammlungen beruft der Vorsitzende des Bun-
desvorstandes auf Antrag eines Drittels der ordentlichen Mitglieder aus
mindestens 3 Regionalverbänden ein. Die Einberufungsfrist beträgt min-
destens 4 Wochen. Die Veröffentlichung erfolgt mindestens über die DBV
– Gewerkschaft der Finanzdienstleister – Webseite im Internet.

Die Hauptversammlung ist unabhängig von der Zahl der vertretenen Mit-
glieder beschlussfähig.

III.

Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder. Soweit dies nicht
möglich ist, können die Mitglieder zur Wahrnehmung ihrer Interessen in
der Hauptversammlung ihr Stimmrecht an andere teilnahmeberechtigte
Mitglieder übertragen.

Dieses muss der Vollmachtsträger durch Einreichung der Vollmacht der
Hauptgeschäftsstelle 14 Tage vor dem ersten Tag der Hauptversammlung
nachweisen.

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung können von jedem Mitglied
sowie vom Bundesvorstand und vom Verbandsrat gestellt werden. Sie
müssen nur dann auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie minde-
stens 14 Tage vor der Hauptversammlung schriftlich der Hauptgeschäfts-
stelle vorliegen; dies gilt nicht für Anträge des Bundesvorstandes oder des
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Verbandsrates. Über Dringlichkeitsanträge, für welche die vorgenannten
Fristen nicht gewahrt sind, kann nur mit Zustimmung der Mehrheit der
Hauptversammlung abgestimmt werden.

Bei den Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

Zu einem Beschluss, der eine Satzungsänderung enthält, ist eine Zwei-
drittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, dies gilt nicht für
lediglich redaktionelle Änderungen des Satzungstextes.

Die Ergebnisse der Beschlussfassung und der Wahlen, die gefassten Be-
schlüsse sowie im Falle von Abstimmungen die Stimmverhältnisse, sind
schriftlich niederzulegen und vom Versammlungsleiter, dem Protokollfüh-
rer und zwei weiteren Mitgliedern zu unterzeichnen.

§ 14
Ausschüsse

Sowohl die Hauptversammlung als auch der Bundesvorstand oder der
Verbandsrat können für bestimmte Aufgaben Arbeitsausschüsse mit bera-
tender Funktion bilden, die in der Regel nicht mehr als je fünf Mitglieder
haben sollen. Jeder Arbeitsausschuss wählt seinen Vorsitzenden und des-
sen Stellvertreter.

Die Ausschüsse werden durch ihren Vorsitzenden im Einvernehmen mit
dem Vorsitzenden des Bundesvorstandes einberufen.

Die Mitglieder des Bundesvorstandes sowie der Vorsitzende des Ver-
bandsrates sind berechtigt, an allen Sitzungen der Arbeitsausschüsse teil-
zunehmen.

Die spezifischen Interessen der Jugendlichen und Senioren können von
entsprechenden Ausschüssen koordiniert werden.

§ 15
Amtsausführung

Sämtliche Funktionen können nur persönlich ausgeführt werden.
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§ 16
Hauptgeschäftsstelle

Zur Bearbeitung von Verwaltungsangelegenheiten und zur zentralen
Durchführung von Verbandsaufgaben besteht eine Hauptgeschäftsstelle.

Einzelheiten werden durch die vom Bundesvorstand erlassene Geschäfts-
ordnung geregelt.

Die Hauptgeschäftsstelle wird von einem Geschäftsführer geleitet, der
vom Bundesvorstand angestellt wird und diesem gesamtverantwortlich ist.

§ 17
Organisatorische Gliederung

Der DBV – Gewerkschaft der Finanzdienstleister – gliedert sich in Regio-
nalverbände, die keine selbständigen juristischen Personen sind. Die
Regionalverbände werden vom Bundesvorstand bestellt.

Die Regionalverbände wiederum können sich in Ortsverbände unterglie-
dern. Gründung und Auflösung der Ortsverbände bedürfen der Zustim-
mung des Bundesvorstandes.

Die Ortsverbände werden von ihren Vorständen, oder falls solche nicht
vorhanden, durch vom Bundesvorstand zu bestätigende Vertrauensleute
repräsentiert.

Näheres für die Untergliederungen wird in der vom Bundesvorstand erlas-
senen Geschäftsordnung geregelt.

§ 18
Auflösung

Der Beschluss über die Auflösung des DBV – Gewerkschaft der Finanz-
dienstleister – muss von einer Hauptversammlung gefasst werden, auf der
wenigstens dreiviertel sämtlicher Mitgliederstimmen vertreten sind. Ein
solcher Beschluss muss dort eine Zweidrittelmehrheit finden.
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Ist die Auflösung beschlossen, so erfolgt die Liquidation durch einen von
der Hauptversammlung bestellten Treuhänder.

Über die Verwendung des Restvermögens beschließt im Falle der Auflö-
sung die Hauptversammlung mit Mehrheit.

§ 19
Satzungshinterlegung

Das Original der Satzung und eine öffentlich beglaubigte Abschrift werden
bei der Hauptgeschäftsstelle des DBV – Gewerkschaft der Finanzdienst-
leister – hinterlegt.

§ 20
Inkrafttreten

Diese Satzung wurde am 9. 11. 2007 neu gefasst und beschlossen. Die 
bisherige Satzung ist damit aufgehoben.
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